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-  1  -SYNOPTISCHE DARSTELLUNG

Tierschutzgesetz  
(TSchG)

Änderung vom ...

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in den Bericht der 
Kommission für Wissenschaft,  
Bildung und Kultur des Nationalrates 
vom …1,  
und in die Stellungnahme des  
Bundesrates vom …2,
beschliesst:

1		 BBl 2026 ...
2		 BBl 2026 ...
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Geltendes Recht Vorentwurf der Subkommission 
des Nationalrates

I

Das Tierschutzgesetz vom 16. De-
zember 20053 wird wie folgt geändert:

Art. 3 Bst. d
In diesem Gesetz bedeuten:

3		 SR 455

Art. 3	 Begriffe
In diesem Gesetz bedeuten:
a.	 Würde: Eigenwert des Tieres, der 

im Umgang mit ihm geachtet 
werden muss. Die Würde des Tie-
res wird missachtet, wenn eine 
Belastung des Tieres nicht durch 
überwiegende Interessen ge-
rechtfertigt werden kann. Eine 
Belastung liegt vor, wenn dem 
Tier insbesondere Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zugefügt 
werden, es in Angst versetzt oder 
erniedrigt wird, wenn tief greifend 
in sein Erscheinungsbild oder 
seine Fähigkeiten eingegriffen 
oder es übermässig instrumenta-
lisiert wird;

b.	 Wohlergehen: Wohlergehen der 
Tiere ist namentlich gegeben, 
wenn:
1.	 die Haltung und Ernährung so 

sind, dass ihre Körperfunktio-
nen und ihr Verhalten nicht 
gestört sind und sie in ihrer 
Anpassungsfähigkeit nicht 
überfordert sind,

2.	 das artgemässe Verhalten 
innerhalb der biologischen 
Anpassungsfähigkeit gewähr-
leistet ist,

3.	 sie klinisch gesund sind,
4.	 Schmerzen, Leiden, Schäden 

und Angst vermieden werden;
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d.	 3R: Prinzipien, welche das Erset-
zen (engl.: replacement), die 
Reduktion (engl.: reduction) und 
das Verbessern im Hinblick auf 
eine geringere Belastung (engl.: 
refinement) im Tierversuch for-
dern.

c.	 Tierversuch: jede Massnahme, 
bei der lebende Tiere verwendet 
werden mit dem Ziel:
1.	 eine wissenschaftliche Annah-

me zu prüfen,
2.	 die Wirkung einer bestimmten 

Massnahme am Tier festzu-
stellen,

3.	 einen Stoff zu prüfen,
4.	 Zellen, Organe oder Körper-

flüssigkeiten zu gewinnen 
oder zu prüfen, ausser wenn 
dies im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Produktion, der 
diagnostischen oder kurativen 
Tätigkeit am Tier oder für den 
Nachweis des Gesundheits-
status von Tierpopulationen 
erfolgt,

5.	 artfremde Organismen zu 
erhalten oder zu vermehren,

6.	 der Lehre sowie der Aus- und 
Weiterbildung zu dienen.
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Art. 18 Abs. 3

Mehrheit 
3 Das Fachsekretariat unterbreitet 
Bewilligungsgesuche für Tierversu-
che nach Artikel 17 der kantonalen 
Kommission für Tierversuche. 
 
 
 
 
 

Art. 18	 Bewilligungspflicht
1 Wer Tierversuche durchführen will, 
benötigt eine Bewilligung der zustän-
digen kantonalen Behörde.
2 Handlungen nach Artikel 11 Ab-
satz 1 letzter Satz sind verfahrens-
mässig Tierversuchen gleichgestellt.

Minderheit I (Wandfluh, ...) Minderheit II (Wandfluh, ...)
3 Die zuständige kantonale Behörde 
unterbreitet Bewilligungsgesuche für 
Tierversuche nach Artikel 17 der 
kantonalen Kommission für Tierver-
suche.

3 Die zuständige kantonale Behörde 
unterbreitet Bewilligungsgesuche für 
Tierversuche nach Artikel 17 der 
kantonalen Kommission für Tierver-
suche. Hat ein Kanton ein Fachse-
kretariat nach Artikel 33a eingesetzt, 
so unterbreitet dieses die Bewilli-
gungsgesuche der kantonalen Kom-
mission für Tierversuche.
(siehe Art. 33a Abs. 1)

3 Streichen 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 33a, ...)
4 Bewilligungen sind zu befristen. Sie 
können mit Bedingungen und Aufla-
gen verbunden werden.
5 Institute und Laboratorien, welche 
Tierversuche durchführen, sowie 
Versuchstierhaltungen müssen eine 
Kontrolle über den Tierbestand füh-
ren.
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Art. 20a	 Information der Öffent-
lichkeit

Mehrheit 

1 Der Bund fördert Transparenz in der 
Forschung mit Tieren. Er kann zu 
diesem Zweck ein öffentliches Regis-
ter für bewilligte Tierversuche betrei-
ben.
2 Nach Bewilligung eines Tierver-
suchs veröffentlicht das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen (BLV) eine nichttechnische 
Projektzusammenfassung mit folgen-
den Angaben:
a.	 dem Titel und dem Fachgebiet;
b.	 dem Versuchszweck;
c.	 der Anzahl der einzusetzenden 

Tiere pro Tierart;
d.	 dem erwarteten Schweregrad der 

Belastung der Tiere;
e.	 den Zielen des Versuchsvorha-

bens und dem erwarteten Nutzen;
f.	 der zu erwartenden Belastungen 

und den belastungsmindernden 
Massnahmen;

g.	 den vorgesehenen Massnahmen 
zur Umsetzung der 3R.

3 Nach Beendigung eines Tierver-
suchs veröffentlich das BLV in Form 
einer Ergänzung der nichttechni-
schen Projektzusammenfassung 
folgende Angaben:
a.	 die Anzahl der eingesetzten Tiere 

pro Tierart;
b.	 den Schweregrad der Belastung 

der Tiere.

Art. 20a	 Information der Öffent-
lichkeit

Minderheit (Wandfluh, Buffat,  
Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, 
Riem, Rüegsegger, Sauter)
Streichen

1 Nach Beendigung eines Tierver-
suchs veröffentlicht das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen (BLV) folgende Angaben:

a.	 den Titel und das Fachgebiet des 
Tierversuchs;

b.	 den Versuchszweck;
c.	 die Anzahl der eingesetzten Tiere 

pro Tierart;
d.	 den Schweregrad der Belastung 

der Tiere.

2 Der Bundesrat kann vorsehen, dass 
weitere Angaben veröffentlicht wer-
den, sofern keine überwiegenden 
schutzwürdigen privaten oder öffentli-
chen Interessen entgegenstehen.

3 Er regelt die Einzelheiten, insbeson-
dere den Detailliertheitsgrad der 
Angaben, die die für einen Tierver-
such verantwortlichen Personen 
liefern müssen. Er beachtet dabei die 
überwiegenden schutzwürdigen pri-
vaten oder öffentlichen Interessen.
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4 Der Bundesrat kann unter Berück-
sichtigung von überwiegenden 
schutzwürdigen privaten Interessen 
regeln, dass:
a.	 weitere Informationen veröffent-

licht werden;
b.	 die veröffentlichte nichttechnische 

Projektzusammenfassung nach 
Durchführung eines Tierversuchs 
um dessen Ergebnisse ergänzt 
wird;

c.	 Ausnahmen von der Veröffentli-
chungspflicht nach Absatz 2 vor-
gesehen werden. 

5 Er regelt den Detaillierungsgrad der 
Angaben, die die für einen Tierver-
such verantwortlichen Personen 
liefern müssen. Er beachtet dabei 
überwiegende schutzwürdige private 
oder öffentliche Interessen.

Art. 20b Abs. 1 und 3
1 ...  
 
 
     ... ein Informationssystem. Die 
Einhaltung des Datenschutzes sowie 
der Schutz der Geschäfts- und For-
schungsgeheimnisse sind jederzeit 
gewährleistet.

Art. 20b	 Zweck und Inhalt
1 Der Bund betreibt zur Unterstützung 
der gesetzlichen Aufgaben von Bund 
und Kantonen im Bereich der Tierver-
suche ein Informationssystem.

2 Das Informationssystem enthält die 
folgenden Personendaten:
a.	 Daten zu administrativen und 

strafrechtlichen Verfolgungen und 
Sanktionen;

b.	 Daten zu Bewilligungen und zur 
Überwachung von Tierversuchen;

c.	 Daten zu Bewilligungen und zur 
Überwachung von Versuchstier-
haltungen, -zuchten und -hand-
lungen;
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3 Das BLV wertet die Daten aus dem 
Informationssystem aus, mit dem 
Zweck, Entwicklungen des Tierschut-
zes im Tierversuchsbereich zu erken-
nen. Es kann eine andere kompeten-
te Stelle mit Auswertungen 
beauftragen, sofern geeignete techni-
sche und organisatorische Massnah-
men zum Schutz von Personendaten 
und Geschäftsgeheimnissen getrof-
fen werden.

d.	 Daten zu Meldungen von belaste-
ten Tierlinien oder -stämmen;

e.	 Daten zur Aus- und Weiterbil-
dung;

f.	 Daten, die zur Publikation der 
Tierversuchsstatistik erforderlich 
sind;

g.	 Daten, die zur Anwender- und 
Systemverwaltung erforderlich 
sind.
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Art. 20c Abs. 1 Bst. a und b, 3 und 4
Mehrheit
1 Die folgenden Personen dürfen im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben 
Personendaten, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Personen-
daten, bearbeiten und im Abrufver-
fahren auf diese Daten zugreifen:
a.	 die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des BLV, die Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Oberauf-
sicht wahrnehmen, sowie im 
Rahmen von Artikel 20b Absatz 3;

b.	 die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der kantonalen Bewilligungs-
behörden sowie der Fachsekreta-
riate in ihrem Zuständigkeitsbe- 
reich;

3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Fachsekretariate können im Rah-
men von Artikel 33a Abs. 3 im Abruf-
verfahren Daten zu Bewilligungsge-
suchen und -entscheidungen aus 
anderen Kantonen einsehen.

Art. 20c	 Zugriffsrechte
Minderheit II (Wandfluh, ...)

1 Die folgenden Personen dürfen im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben 
Personendaten, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Personen-
daten, bearbeiten und im Abrufver-
fahren auf diese Daten zugreifen:

1 ...

a.	 die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des BLV, die Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Oberauf-
sicht wahrnehmen;

b.	 die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der kantonalen Bewilligungs-
behörden in ihrem Zuständig-
keitsbereich;

b.	 Streichen

c.	 die Mitglieder der kantonalen 
Kommissionen für Tierversuche in 
ihrem Zuständigkeitsbereich;

d.	 die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Institute, Laboratorien 
sowie Versuchstierhaltungen, 
-zuchten und -handlungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich.

2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der kantonalen Bewilligungsbehör-
den und die Mitglieder der kantona-
len Kommissionen für Tierversuche 
dürfen im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben im Abrufverfahren Daten 
zu Bewilligungsgesuchen und ent-
scheiden aus anderen Kantonen 
einsehen.

3 Streichen
(siehe Art. 33a, ...)
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4 Das BLV kann, wenn es zur Erfül-
lung seiner Aufgaben andere Stellen 
beizieht, die Zugriffsrechte auf diese 
Stellen ausweiten.

Gliederungstitel vor Art. 22

3. Kapitel: Unterstützung von 
tierschutzrelevanten Massnah-
men

Art. 22 Abs. 2, 3 und 4

2 Er fördert in Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Industrie insbeson-
dere die Erforschung, Entwicklung, 
Anerkennung und Anwendung von 
3R-Methoden.  
 
 
 
 
 
 
 

Mehrheit

3 Er kann zu diesem Zweck auch 
3R-Strukturen, 3R-Infrastruktur und 
die Lehre und Ausbildung im Bereich 
3R fördern.
4 Er fördert in nationaler und internati-
onaler Zusammenarbeit die Validie-
rung, Anerkennung und Anwendung 
von 3R-Methoden.

3. Kapitel: Forschung

Art. 22
1 Der Bund betreibt und unterstützt 
die tierschutzrelevante wissenschaft-
liche Forschung.
2 Er fördert in Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Industrie insbeson-
dere die Entwicklung, Anerkennung 
und Anwendung von Methoden, die 
Tierversuche ersetzen, mit weniger 
Versuchstieren auskommen oder 
eine geringere Belastung derselben 
zur Folge haben. Er fördert im Be-
sonderen Forschungsprojekte, wel-
che die Ausschaltung von Schmer-
zen, Leiden oder Ängsten bei 
Eingriffen gemäss Artikel 16 zum 
Ziele haben.

Minderheit (Wandfluh, Buffat,  
Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, 
Riem, Rüegsegger)
3 Streichen

4 Streichen
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Art. 33a	 Fachsekretariat für 
Tierversuche

Mehrheit

1 Die Kantone setzen innerhalb der 
Fachstelle ein Fachsekretariat für 
Tierversuche ein. Mehrere Kantone 
können ein gemeinsames Fachse-
kretariat einsetzen.
2 Das Fachsekretariat prüft die Gesu-
che bezüglich Vollständigkeit, Ver-
suchsziel sowie Unerlässlichkeit des 
Tierversuchs.
3 Es setzt eine einheitliche Vollzugs-
praxis um. Es kann zu diesem Zweck 
ein anderes Fachsekretariat beizie-
hen.
4 Der Bundesrat kann zusätzliche 
Anforderungen an das Fachsekretari-
at bestimmen.

Minderheit II (Wandfluh, Buffat,  
de Montmollin, Gafner, Heimgartner, 
Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, 
Sauter)

Minderheit I (Wandfluh, Buffat,  
Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, 
Riem, Rüegsegger, Sauter)

Streichen
1 Die Kantone können innerhalb der 
Fachstelle ein Fachsekretariat für 
Tierversuche einsetzen. Mehrere 
Kantone können ein gemeinsames 
Fachsekretariat einsetzen.

 
 

(siehe Art. 18 Abs. 3)

 
 

(siehe Art. 18 Abs. 3, Art. 20c Abs. 1 
Bst. b und Abs. 3)
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Art. 34	 Kantonale Kommission 
für Tierversuche

1 Die Kantone bestellen eine aus 
mindestens fünf Fachleuten zusam-
mengesetzte Kommission für Tierver-
suche, die von der Bewilligungsbe-
hörde unabhängig ist und in der 
Kompetenzen zu 3R, Ethik und For-
schen mit Tieren sowie Tierschutzor-
ganisationen angemessen vertreten 
sind. Mehrere Kantone können eine 
gemeinsame Kommission einsetzen.
2 Die Kommission prüft die Gesuche 
insbesondere bezüglich deren Zuläs-
sigkeit aufgrund der Güterabwägung 
und stellt Antrag an die Bewilligungs-
behörde. Sie wird für die Kontrolle 
der Versuchstierhaltung und der 
Durchführung der Versuche beigezo-
gen. Die Kantone können ihr weitere 
Aufgaben übertragen.
3 Der Bundesrat kann zusätzliche 
Anforderungen an die Kommission 
bestimmen.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fa-
kultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraft-
treten.

Art. 34	 Kantonale Kommission 
für Tierversuche

1 Die Kantone bestellen je eine aus 
Fachleuten zusammengesetzte Kom-
mission für Tierversuche, die von der 
Bewilligungsbehörde unabhängig ist 
und in der die Tierschutzorganisatio-
nen angemessen vertreten sind. 
Mehrere Kantone können eine ge-
meinsame Kommission einsetzen.

2 Die Kommission prüft die Gesuche 
und stellt Antrag an die Bewilligungs-
behörde. Sie wird für die Kontrolle 
der Versuchstierhaltung und der 
Durchführung der Versuche beigezo-
gen. Die Kantone können ihr weitere 
Aufgaben übertragen.


